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§ 6

Ist einem Bürger durch eine Straftat ein Schaden bei Aus
übung oder wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen 
Tätigkeit zugefügt worden, wird eine staatliche Vorauszah
lung für den gesamten Schaden einschließlich der Kosten der 
Rechtsverfolgung gewährt. Das gleiche gilt, wenn einem Bür
ger beim Handeln im Interesse der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit durch eine Straftat ein Schaden zugefügt 
wurde.

§7

Die Gewährung einer staatlichen Vorauszahlung erfordert, 
daß

1. der Schadenersatzanspruch des geschädigten Bürgers 
durch ein rechtskräftiges Urteil oder eine verbindliche' 
gerichtliche Einigung und der Anspruch auf Kostener
stattung durch einen rechtskräftigen Kostenfestsetzungs
beschluß (nachfolgend Vollstreckungstitel genannt) fest
gestellt wurden und

2. eine beantragte Vollstreckung gegen den Schädiger er
folglos geblieben oder erkennbar ist, daß durch eine 
Vollstreckung in absehbarer Zeit keine Erfüllung der 
Schadenersatzverpflichtung zu erwarten oder eine Voll
streckung gegen den Schädiger in der Deutschen Demo
kratischen Republik nicht möglich ist.

§ 8

(1) Eine staatliche Vorauszahlung wird nicht gewährt, so
weit ein Ersatz des Schadens durch Versicherungsleistungen 
oder auf andere Weise erlangt wurde oder erlangt werden 
kann. Das gilt nicht für Leistungen aus einer Personenver
sicherung.

(2) Eine staatliche Vorauszahlung kann ganz oder teilweise 
abgelehnt werden, wenn der Bürger durch sein Verhalten 
Anlaß zur Straftat, durch die er geschädigt wurde, gegeben 
hat.

§9

Höhe der staatlichen Vorauszahlung

(1) Die staatliche Vorauszahlung wird grundsätzlich in Höhe 
des im 'Vollstreckungstitel festgestellten Schadenersatzan
spruchs oder, soweit durch den Schädiger bereits Zahlungen 
geleistet wurden, in Höhe des offenstehenden Betrages ge
währt. Es können auch Ratenzahlungen festgelegt werden.

(2) In den Fällen der §§ 3 bis 5 kann die staatliche Vor
auszahlung auf einen Teilbetrag des festgestellten Schaden
ersatzanspruchs beschränkt werden. Er ist so zu bemessen, 
daß eine erhebliche Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Lage des geschädigten Bürgers oder eines Dritten gemäß § 4 
gemildert wird, die dadurch entstanden ist, daß die rechts
kräftig zuerkannte Schadenersatzforderung nicht durchge
setzt werden kann.

§ 10

Antragsbercchiigung

Die Gewährung einer staatlichen Vorauszahlung erfolgt auf 
Antrag. Antragsberechtigt sind

— Staatsbürger der DDR,
— Ausländer mit zeitlich unbefristetem oder länger befri

stetem Aufenthalt in der DDR,

die auf dem Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Re
publik durch eine Straftat geschädigt wurden.

§11

Zuständigkeit des Gerichts

(1) Für die Entscheidung über die Gewährung einer staatli
chen Vorauszahlung ist das Kreisgericht zuständig, bei dem die 
Vollstreckung durchzuführen ist. Ist für die Vollstreckung ein 
Gericht außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik 
zuständig, obliegt die Entscheidung dem für den Wohnsitz 
des geschädigten Bürgers zuständigen Kreisgericht.

(2) Der Antrag ist schriftlich unter Angabe der Gründe 
beim Kreisgericht einzureichen. Ihm sind die Ausfertigung 
des rechtskräftigen Urteils, der verbindlichen gerichtlichen 
Einigung und "des rechtskräftigen Kostenfestsetzungsbeschlus
ses gegen den Schädiger sowie Unterlagen zum Nachweis er
folglos verlaufener Bemühungen zur Durchsetzung der Scha
denersatzforderung beizufügen. Auf Verlangen des geschä
digten Bürgers ist der Antrag von der Rechtsantragstelle auf
zunehmen.

§ 12

Entscheidung durch das Gericht

(1) Uber den Antrag entscheidet das Kreisgericht durch 
Beschluß. Es kann vor seiner Entscheidung eine mündliche 
Verhandlung durchführen.

(2) Der Beschluß ist dem geschädigten Bürger zuzustellen. 
Wurde mit dem Beschluß dem Antrag auf staatliche Voraus
zahlung stattgegeben, ist er nach Rechtskraft an die für den 
Wohnsitz des geschädigten Bürgers zuständige Kreisdirek
tion der Staatlichen Versicherung der DDR zu übersenden.

(3) Gegen den Beschluß steht dem geschädigten Bürger das 
Rechtsmittel der Beschwerde innerhalb von 2 Wochen ab Zu
stellung zu. Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der 
Gründe bei-dem Kreisgericht einzulegen, das die Entschei
dung getroffen hat. Auf Verlangen des geschädigten Bürgers 
ist die Beschwerde von der Rechtsantragstelle aufzunehmen.

(4) Hält das Kreisgericht, dessen Entscheidung angefochten 
wird, die Beschwerde in vollem Umfang für begründet, hat 
es den Beschluß zu ändern; andernfalls ist die Beschwerde 
binnen 1 Woche nach Eingang dem Bezirksgericht vorzule
gen.

(5) Das Bezirksgericht entscheidet durch Beschluß. Es kann 
vor seiner Entscheidung eine mündliche Verhandlung durch
führen.

(6) Das Verfahren ist gerichtskostenfrei. Außergerichtliche 
Kosten werden nicht erstattet.

(7) Im übrigen finden die Bestimmungen der Zivilprozeß
ordnung entsprechende Anwendung.

§ 13

Gewährung einer staatlichen Vorauszahlung 
in besonderen Fällen

(1) Liegen die in den §§ 3 bis 6 genannten, nicht jedoch die 
nach diesem Gesetz weiterhin erforderlichen Voraussetzun
gen vor, kann dem geschädigten Bürger zur Vermeidung von 
Härten ausnahmsweise eine staatliche Vorauszahlung gewährt 
werden.

(2) Die Entscheidung darüber trifft der Minister der Justiz.

§14

Leistungen durch die Staatliche Versicherung der DDR

(1) Die staatliche Vorauszahlung wird in Höhe des im Be
schluß des Gerichts zuerkannten Betrages durch die Staat-


